
 

 
 
Pressemitteilung 
 
 
 
Königstein, 11. August 2023 
 
 
Königsteiner Museumsheft Nr. 4 erschienen. 
Königsteiner Entwurf zur Hessischen Verfassung wird zum ersten Mal veröffentlicht 
 
 
Als im Frühsommer 1946 Paul Kremer und Ulrich Noack von der hessischen CDU 
ihren Entwurf für eine hessische Verfassung schrieben – Noack wohnte damals im 
Haus Mammolshainer Weg Nr. 1 – konnten sie nicht ahnen, dass ihr auf rosa (!) 
Papier hektografiertes Manuskript 77 Jahre später einmal als Faksimile den Teil 
einer Vitrine im Stadtmuseum Königstein belegen würde. 
Prof.Dr. Martin Will, einigen Königsteinern schon durch seinen Vortrag zur 
Hessischen Verfassung aus dem Jahr 2022 bekannt und Experte für die Geschichte 
der Hessischen Verfassung, hat sich im Rahmen eines Buchprojektes des 
„Königsteiner Entwurfes“ im Detail angenommen. Festgehalten in einem veritablen 
Buch des Neuen Königsteiner Kreises e.V. und gefördert vom Hessischen Minister 
der Justiz erscheint nun der Kern seines Buches als „Königsteiner Museumsheft 4 – 
2023“, erweitert um ein komplettes Faksimile des „Königsteiner Entwurfs“. Der 
umfasst rund 100 Manuskriptseiten, … alles rosa! 
„Wir nähern uns allmählich der kompletten Aufarbeitung der Rolle Königsteins als 
‚Verfassungsstadt‘“, bemerkt dazu die Vorsitzende des Heimatkundevereins Frauke 
Heckmann: „Wenn in zwei Wochen der nächste Band zu ‚Adenauer in Königstein‘ 
erscheint, dann sind wir im Wesentlichen durch mit Königsteiner 
Verfassungsthemen.“ 
Martin Will zerlegt fachgerecht den „Königsteiner Entwurf“ von Kremer und Noack, 
die ihn damals selbst so genannt haben und weist zu Recht auf die indirekte 
Bedeutung der Texte für die Hessische Verfassung hin. Direkten Einfluss im Wortlaut 
hatten die Gedanken Kremers und Noack nicht. Dennoch gilt der „Königsteiner 
Entwurf“ als ein wichtiges Dokument zur Entstehung der Hessischen Verfassung 
vom 1. Dezember 1946. Das Stadtmuseum Königstein ist folgerichtig bisher auch der 
einzige Ort, an dem ein Faksimile zu sehen ist. Doch das ändert sich gerade in 
dieser Woche: Auch im Amtsgericht Königstein wird ein Faksimile-Druck liegen, 



neben der Urschrift der Hessischen Verfassung und einer Urschrift des 
Grundgesetzes. Dies wiederum erfolgt im Rahmen des Projektes „Statt-Museum“ 
des Heimatkundevereins und steht natürlich auch in Zusammenhang mit dem 
„Königsteiner Museumsheft 4 – 2023“. 
Das Heft ist ab sofort als Download unter http://www.koenigstein-kulturelles-erbe.de/ 
und www.koenigstein-museum.de einsehbar. 
 
 
Bilder: 
Titelbild „Königsteiner Museumsheft 4- 2023“. Entwurf/Scan: Christoph Schlott 
Die ersten zwei Seiten des „Königsteiner Entwurfes“ von Paul Kremer und Ulrich 
Noack. Scans: Stiftung Bundeskanzler-Adenauer-Haus. 
 
 
 
Für fachliche Rückfragen: 
Christoph Schlott, Tel. 06431/2888055 
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